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Rechtssatz

Wurde der Fremden gemäß § 41a Abs. 9 NAG 2005 der Aufenthaltstitel "Rot-Weiß-Rot - Karte plus" erteilt, kann diese

durch die vorgealgerte und gemäß § 54 Abs. 2 AsylG 2005 nicht verlängerbare Erteilung (bloß) einer

"Aufenthaltsberechtigung" nicht mehr in Rechten verletzt sein.
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